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Preise für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (mME) und 
intelligenten Messsystemen (iMS) nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
 

Stand 18.03.2025 
 
Die folgenden Preise sind gültig ab 01.07.2025 (Preisanpassung gem. Änderung MsbG zum 25.02.2025) 
 
1. Standardleistungen 
 

Das MsbG sieht für grundzuständige Messstellenbetreiber folgende Preisobergrenzen für den Messstellenbe
trieb vor (bei Letztverbrauchern in Abhängigkeit vom Jahresstromverbrauch, bei Einspeisern von der installier
ten Leistung). 
 
 

Letztverbraucher Euro je Zählpunkt und Jahr 
Messstelle Verbrauch [kWh/ a] netto brutto2 

mME1 0 - 6.000 21,01 25,00 
 
iMS 

<3.000 25,21 30,00 

>3.000 - 6.000 25,21 30,00 

>6.000 - 10.000 33,61 40,00 

>10.000 - 20.000 42,02 50,00 

>20.000 - 50.000 92,44 110,00 

>50.000 - 100.000 117,65 140,00 

>100.000 nach Vereinbarung 
Verbrauchseinrichtungen 
nach § 14 a EnWG 42,02 50,00 

 

 
Einspeiser Euro je Zählpunkt und Jahr 

Messstelle Leistung [kWh] netto brutto2 

mME1 1 - 7 21,01 25,00 
 
iMS 

1 - 7 25,21 30,00 

bis 15 42,02 50,00 

>15 - 25 92,44 110,00 

>25 - 100 117,65 140,00 

>100 nach Vereinbarung 
 
1 Jährliche Bereitstellung der Messwerte, ohne Wandler und ohne Tarifschaltgerät. 
2 inkl. 19% Umsatzsteuer 
 
 

 Euro je Zählpunkt und Jahr 
netto brutto2 

Steuerungseinrichtungen am Netzanschlusspunkt  
(§30 Abs. 2 Nr. 2 MsbG) 42,02 50,00 
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2. Zusatzleistungen 
 

Derzeit werden folgende Zusatzleistungen -sofern technisch umsetzbar - angeboten und gesondert berechnet: 
 

Zusatzleistungen im Sinne von §34 Abs. 2 MsbG Euro je Zählpunkt und Jahr 
 

gem. §34 Abs. 
2 MsbG Nr. netto brutto2 

vorzeitige Ausstattung einer Messstelle mit intelligentem 
Messsystem (optionaler Einbaufall) 25,21 30,00 1 

Tägliche Übermittlung aller erhobenen Messwerte an be
auftragte Dritte 25,21 30,00 10 

 

Zusatzleistungen im Sinne von § 34 Abs. 2 MsbG Euro je Zählpunkt und Vorgang 
 

gem. §34 Abs. 2 
MsbG Nr. netto brutto2 

vorzeitige Ausstattung einer Messstelle mit iMS  84,03 100,00 1 

 

Zusatzleistungen im Sinne von § 34 Abs. 3 MsbG Euro je Zählpunkt und Ablesung 
 

netto brutto2 

Zusätzliche Messwerte für mME   
 

 Euro je Zählpunkt und Jahr 
 

netto brutto2 

Schaltgerät/ Tarifschaltung bei mME 9,00 10,71 

Wandler in der Mittelspannung   
Wandler in der Niederspannung 36,90 43,91 

 
2 inkl. 19% Umsatzsteuer 
 
Das Preisblatt wird regelmäßig aktualisiert und veröffentlicht. Sobald neue Zusatzleistungen angeboten werden, werden 

diese in das Preisblatt aufgenommen. 
 

 

 


